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Kleine Anfrage Peter Ammann (GLP): Projektwettbewerb Sanierung und Er-
weiterung Schulanlage Spitalacker; Keine Wettbewerbe ohne Kostenvorgabe 
(2), wie hoch sind die Sanierungskosten? 

 

 

Am 5. Dezember 2013 wurde zu dieser Thematik eine generelle Anfrage „Neues Kompetenzzent-

rum Wettbewerbe im Hochbau: Keine Wettbewerbe ohne Kostenvorgaben!“ eingereicht. In der 

mündlichen Beantwortung gab Gemeinderätin Franziska Teuscher (stellvertretend für den Stadt-

präsidenten als Vorsteher der Präsidialdirektion) unter anderem folgende Antwort: „Im Rahmen des 

Wettbewerbes hat die Jury die Aufgabe, eine gesamtheitliche Beurteilung der Projekte in den Be-

reichen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt vorzunehmen. Die Projekte der engeren Wahl werden 

standardmässig durch einen externen, unabhängigen Kostenplaner kalkuliert. Die Ergebnisse wer-

den der Jury vor der definitiven Rangierung als Entscheidungsgrundlage zur Verfügung gestellt. 

Dadurch wird sichergestellt, dass die zur erwartenden Investitionskosten noch vor dem Zuschlags-

entscheid bekannt sind... .“ 

Im Bericht des Preisgerichts vom Juni 2014 zum Projetwettbewerb Sanierung und Erweiterung 

Schulanlage Spitalacker mit Zusatznutzungen wird auf 106 Seiten detailliert über das Wettbe-

werbsverfahren, die eingereichten und die Siegerprojekte berichtet. Zu den Kosten liest man aber 

nur, dass in der vertieften Vorprüfung „Bauökonomische Berechnungen“ gemacht wurden, sowie in 

der Würdigung der Arbeiten, dass sich die Projekte bezüglich der zu erwartenden Baukosten nur 

unwesentlich unterscheiden. 

Wie uns Gemeinderat und Stadtpräsident schon öfter erklärt haben, kann ein Projekt, das als Sie-

ger aus einem Wettbewerb hervorgegangen ist, „eigentlich“ nicht mehr verändert werden, ohne 

dass hohe Folgekosten entstehen würden. Gerade darum ist es wichtig, dass die Wettbewerbsver-

fahren und die resultierenden Projekte gegenüber Parlament, Bevölkerung und Steuerzahlenden 

möglichst transparent dargestellt werden. Dazu gehören neben Hinweisen auf städtebauliche, ar-

chitektonische und funktionale Bereiche auch Angaben zur Kostenhöhe. 

Wir bitten den Gemeinderat um Beantwortung der folgenden Fragen: 

1. Wie hoch sind die für die Sanierung und Erweiterung ermittelten Kosten, an die sich die für die 

Ausführung Verantwortlichen zu halten haben (Angabe eines konkreten Frankenbetrages oder 

einer Bandbreite der Kosten)? 

2. Warum informiert der Bericht des Preisgerichtes oder der Gemeinderat in seiner Medienmittei-

lung nicht von sich aus über die zur erwartenden Kosten? 

3. Wird der Gemeinderat bei zukünftigen Hochbauprojekten die Öffentlichkeit im Sinne einer ho-

hen Transparenz möglichst früh von sich aus auch über die Kosten informieren? 
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